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Landesaufnahmegesetz

Im Änderungsentwurf zum Landesaufnahmegesetz (Drucksache 18/8245) ist festgelegt, dass die Landkreise und kreisfreien Städte 
2024 sowohl Landes- als auch Bundesmittel zur Unterstützung bei ihrer Arbeit für Schutz suchende Menschen erhalten.
Dabei werden die Landesmittel zu rund 2/3 einwohnerbezogen und zu rund 1/3 fallbezogen verteilt. Die Landkreise sollen die 
Gemeinden und Gemeindeverbände in ihrem Gebiet angemessen an diesen Zahlungen beteiligen. Ein Verwendungszweck ist nicht 
explizit vorgeschrieben.
Die Bundesmittel sollen ausschließlich fallbezogen verteilt werden, eine Weitergabe ist nicht vorgesehen, ein Verwendungszweck 
nicht festgeschrieben.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie bewertet die Landesregierung den Vorschlag, 2/3 der Landesmittel einwohnerbezogen zu verteilen?
2. Ist der Landesregierung bekannt, dass manche Landkreise diese Mittel nach dem gleichen Verteilungsschlüssel weitergeben, so 

dass auch Gemeinden ohne Schutz suchende Menschen bedacht werden und falls ja, wie bewertet sie diesen Umstand?
3. Wie bewertet die Landesregierung, dass die Regelung für die Bundesmittel eine andere ist?
4. Wie viele weitere Mittel hat Rheinland-Pfalz jenseits der 67,2 Mio. Euro vom Bund erhalten?
5. Warum wurden diese Mittel (vgl. Frage 4) – falls erhalten – nicht ebenfalls an die Landkreise und kreisfreien Städte weitergeleitet?
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